
Erklärungen und Mitteilungen der Republik Österreich anlässlich der Ratifikation des Übereinkommens 
des Europarats über Geldwäsche sowie Ermittlung, Beschlagnahme und Einziehung von Erträgen aus 

Straftaten und über die Finanzierung des Terrorismus 

 

Erklärung gemäß Art. 3 Abs. 2 lit. a:  

„Die Republik Österreich erklärt gemäß Art. 53 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 3 Abs. 2 lit. a, dass Erträge 
im Sinne des Art. 3 aus fiskalischen Straftaten sowohl innerstaatlich als auch im Rahmen der internationalen 
Zusammenarbeit nach den innerstaatlichen und internationalen Rechtsvorschriften über die Eintreibung von 
Steuerforderungen eingezogen werden.“ 

Mitteilung zu Art. 9 Abs. 2 lit. b: 

„Die Republik Österreich teilt zu Art. 9 Abs. 2 lit. b mit, dass die in Art. 9 Abs. 1 genannten Straftatbestände 
nicht zur Gänze auf Personen Anwendung finden, welche die Haupttat begangen haben.“ 

Erklärung gemäß Art. 9 Abs. 4: 

„Die Republik Österreich erklärt gemäß Art. 53 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 9 Abs. 4, dass Art. 9 Abs. 1 
nur auf bestimmte Haupttaten Anwendung findet, und zwar gemäß Art. 9 Abs. 4 lit. a auf mit Strafe bedrohte 
Handlungen, die mit mehr als einjähriger Freiheitsstrafe bedroht sind, und gemäß Art. 9 Abs. 4 lit. b auf in 
einer Liste bestimmte Haupttaten.“ 

Erklärung gemäß Art. 17 Abs 4: 

„Die Republik Österreich erklärt gemäß Art. 17 Abs. 4, dass sie die Erledigung von Auskunftsersuchen zu 
Bankkonten von denselben Bedingungen abhängig machen wird, wie sie für Ersuchen um Durchsuchung 
oder Beschlagnahme gelten. 

Erklärung gemäß Art. 17 Abs. 5: 

„Die Republik Österreich erklärt gemäß Art. 53 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 17 Abs. 5, dass sie Art. 17 nur 
auf die in der Liste im Anhang zum Übereinkommen bezeichneten Kategorien von Straftaten anwenden 
wird.“ 

Mitteilung zu Art. 18 Abs. 4: 

„Die Republik Österreich teilt zu Art. 18 Abs. 4 mit, dass sie die Erledigung von Auskunftsersuchen zu 
Banktransaktionen von denselben Bedingungen abhängig machen wird, wie sie für Ersuchen um 
Durchsuchung oder Beschlagnahme gelten.“ 

Notifikation gemäß Art. 33 

„Die österreichische Zentralbehörde für den Empfang und die Beantwortung der Ersuchen ist das 
Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz.“ 

 


